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Einleitung

Nach § 852 Abs. 1 ZPO ist der Pflichtteilsanspruch „der Pfändung nur unterwor-
fen, wenn er durch Vertrag anerkannt oder rechtshängig geworden ist“. Mit die-
ser seit über 116 Jahren geltenden Vorschrift soll es einerseits dem Inhaber eines
Pflichtteilsanspruchs ermöglicht werden, sich frei und ohne Druck durch seine
Gläubiger für oder gegen die Geltendmachung seines Pflichtteilsanspruchs zu
entscheiden. Andererseits soll im Falle der Geltendmachung des Pflichtteilsan-
spruchs dessen wirtschaftlicher Wert den Gläubigern des Pflichtteilsanspruchs-
inhabers zugute kommen. So klar dieser Zweck und die mit § 852 Abs. 1 ZPO
getroffene Regelung auf den ersten Blick erscheinen, so schwierig sind doch
die Fragen, welche diese Vorschrift bei näherer Betrachtung für die (Einzel-)
Zwangsvollstreckung und die Gesamtvollstreckung (Insolvenz) in einen Pflicht-
teilsanspruch mit sich bringt.

Viele Jahrzehnte lang hatte man die Vorschrift des § 852 Abs. 1 ZPO wört-
lich verstanden und entsprechend gehandhabt. Seit einer richtungsweisenden
Entscheidung aus dem Jahr 1993 ist die höchstrichterliche Rechtsprechung je-
doch der Auffassung, dass ein Pflichtteilsanspruch entgegen dem Wortlaut des
§ 852 Abs. 1 ZPO schon vor Erfüllung der dort genannten Voraussetzungen als
ein in seiner zwangsweisen Verwertbarkeit aufschiebend bedingter Anspruch
gepfändet werden könne.1

Inwiefern dieses Verständnis des § 852 Abs. 1 ZPO berechtigt ist, welche
vielfältigen Probleme sich daraus für den Pflichtteilsanspruch in der (Einzel-)
Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz ergeben und wie diese Probleme ge-
löst werden können, ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

I. Problemstellung

Auf der Ebene der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 852 Abs. 1 ZPO ist
sowohl für die (Einzel-)Zwangsvollstreckung als auch für die Insolvenz von
Bedeutung, wann genau ein Pflichtteilsanspruch durch Vertrag anerkannt oder
rechtshängig geworden ist. Insbesondere das Merkmal der Anerkennung des
Pflichtteilsanspruchs durch Vertrag bedarf näherer Konturierung. Zudem ist zu
klären, inwiefern auch in einer nach § 2317 Abs. 2 Var. 2 BGB ohne Weiteres

1 BGH, Urt. v. 08.07.1993 – IX ZR 116/92, BGHZ 123, 183 (Leitsatz 1 und Juris-Rn. 9 =
S. 185 f.).



2 Einleitung

möglichen Verfügung über den Pflichtteilsanspruch die Erfüllung der Vorausset-
zungen des § 852 Abs. 1 ZPO zu sehen ist.

Für die (Einzel-)Zwangsvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch ist ferner
entscheidend, ob der von der Rechtsprechung und mittlerweile auch dem Groß-
teil der Literatur befürworteten einschränkenden Auslegung der Rechtsfolgen
des § 852 Abs. 1 ZPO zu folgen ist. Bejahendenfalls ist zu prüfen, wie genau die
eingeschränkte Pfändung des Pflichtteilsanspruchs zu erfolgen hat. Klärungs-
bedürftig ist insofern nicht nur, welchen Inhalt der Pfändungsbeschluss haben
muss, sondern darüber hinaus vor allem, ob auch die Überweisung des gepfän-
deten Pflichtteilsanspruchs zur Einziehung bereits vor Erfüllung der Vorausset-
zungen des § 852 Abs. 1 ZPO erfolgen kann.

Im Falle der Insolvenz des Pflichtteilsanspruchsinhabers stellt sich die
grundlegende Frage, ob auch hier von der eingeschränkten Pfändbarkeit des
Pflichtteilsanspruchs mit der Folge auszugehen ist, dass der Pflichtteilsan-
spruch schon vor Erfüllung der Voraussetzungen des § 852 Abs. 1 ZPO zur
Insolvenzmasse zu zählen ist. Für die Beantwortung dieser Frage haben sich
durch den Übergang von der Konkurs- zur Insolvenzordnung im Jahr 1999
neue Perspektiven ergeben. Bejaht man mit der herrschenden Meinung die
Insolvenzbefangenheit des Pflichtteilsanspruchs schon vor Erfüllung der Vor-
aussetzungen des § 852 Abs. 1 ZPO, so ist problematisch, inwiefern diese
Voraussetzungen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens überhaupt noch er-
füllt werden können. Für den insolventen Pflichtteilsanspruchsinhaber könnte
der Verlust der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über den insolvenzbefan-
genen Pflichtteilsanspruch zur Folge haben, dass er selbst die Voraussetzungen
des § 852 Abs. 1 ZPO nicht mehr herbeizuführen vermag. Andererseits fehlt
dem verwaltungs- und verfügungsbefugten Insolvenzverwalter die Entschei-
dungsbefugnis über die Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs, sodass eine
Pattsituation bestehen könnte. Sollte der Pflichtteilsanspruchsinhaber weiterhin
die Möglichkeit zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 852 Abs. 1 ZPO
haben, dann ist fraglich, ob ihn in den verschiedenen Phasen des Insolvenz-
verfahrens bis hin zu einer möglichen Erlangung der Restschuldbefreiung eine
Pflicht oder Obliegenheit zur Geltendmachung seines insolvenzbefangenen
Pflichtteilsanspruchs treffen kann.

Sowohl für die (Einzel-)Zwangsvollstreckung als auch für die Insolvenz
ist überdies die Anfechtbarkeit von Einwirkungen auf den Pflichtteilsanspruch
problematisch. Insbesondere ist fraglich, ob eine Verfügung des Pflichtteilsan-
spruchsinhabers über seinen Anspruch die Gläubiger benachteiligen kann. Zu-
dem ist für die (Einzel-)Zwangsvollstreckung und die Insolvenz jeweils zu klä-
ren, inwiefern der Schuldner des Pflichtteilsanspruchs gegen diesen aufrechnen
kann.

Die geschilderten Probleme sind zum einen von großer praktischer Rele-
vanz. So wächst mit dem in Deutschland insgesamt vererbten Vermögen zu-
gleich die wirtschaftliche Bedeutung entsprechender Pflichtteilsansprüche. Mit



II. Forschungsstand und Zielsetzung 3

den genannten Fragen sind dabei nicht nur der Inhaber und der Schuldner ei-
nes Pflichtteilsanspruchs sowie die Gläubiger des Pflichtteilsanspruchsinhabers
konfrontiert; auch die Vollstreckungsgerichte und die Insolvenzverwalter ste-
hen immer häufiger vor den sich bei der Vollstreckung in Pflichtteilsansprüche
ergebenden Problemen. Die hierauf zu gebenden Antworten prägen auch die
(erb)rechtliche Beratung.

Zum anderen sind die angeführten Fragen auch von großem Interesse für die
zwangsvollstreckungs- und insolvenzrechtlicheDogmatik. Bereits die Pfändbar-
keit eines in seiner zwangsweisen Verwertbarkeit aufschiebend bedingten An-
spruchs stellt ein dogmatisches Novum dar. Darüber hinaus werfen die (Einzel-)
Zwangsvollstreckung und die Gesamtvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch
zahlreiche Verständnisfragen auf, deren Beantwortung Auswirkungen auf wei-
tere Bereiche haben kann. Dies betrifft etwa die Voraussetzungen für den Erlass
eines Überweisungsbeschlusses oder die Voraussetzungen für den Eintritt der
Rechtshängigkeit. Ferner führt die Beurteilung des Vorliegens einer Gläubiger-
benachteiligung bei der Verfügung über den bis dahin nur eingeschränkt pfänd-
baren und jedenfalls nicht verwertbaren Pflichtteilsanspruch zu grundsätzlichen
Fragen nach Sinn und Zweck der Einzelgläubiger- und der Insolvenzanfechtung.

II. Forschungsstand und Zielsetzung

Angesichts der großen Bedeutung der Fragen rund um die Vollstreckung in
den Pflichtteilsanspruch für die Rechtspraxis und die Rechtswissenschaft er-
staunt es, welch geringe Aufmerksamkeit diesen Problemen im Schrifttum bis-
lang zuteil geworden ist. Zwar ist einerseits aus erbrechtlicher Perspektive der
Pflichtteilsanspruch mannigfach untersucht und beschrieben worden; dabei ha-
ben aber die Schwierigkeiten der (Einzel-)Zwangsvollstreckung und der Ge-
samtvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch kaumBeachtung gefunden. In der
zwangsvollstreckungs- und insolvenzrechtlichen Literatur andererseits werden
ebenfalls regelmäßig nur Einzelaspekte der Vollstreckung in den Pflichtteilsan-
spruch aufgegriffen, ohne dass die Gesamtproblematik ins Blickfeld genommen
würde.

Freilich hat die Änderung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im
Jahr 1993 in der Literatur Widerhall gefunden und einige wenige Aufsätze zur
(Einzel-)Zwangsvollstreckung und bisweilen auch zur Gesamtvollstreckung in
den Pflichtteilsanspruch veranlasst.2 Die nachfolgenden höchstrichterlichen Ent-
scheidungen, in welchen die Pfändbarkeit des Pflichtteilsanspruchs als eines in
seiner zwangsweisen Verwertbarkeit aufschiebend bedingten Anspruchs bestä-
tigt und weitere Fragen – etwa auch zur Insolvenz des Pflichtteilsanspruchsinha-
bers – beantwortet wurden,3 wurden aber ihrerseits meist nur noch in kürzeren

2 Etwa Kuchinke, NJW 1994, 1769; Schubert, JR 1994, 419; Behr, JurBüro 1996, 65; Greve,
ZIP 1996, 699; Keim, ZEV 1998, 127; Klumpp, ZEV 1998, 123.

3 BGH, Urt. v. 06.05.1997 – IX ZR 147/96, NJW 1997, 2384; BGH, Beschl. v. 18.12.2008
– IX ZB 249/07, NJW-RR 2009, 632; BGH, Beschl. v. 26.02.2009 – VII ZB 30/08, NJW-
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Entscheidungsanmerkungen behandelt; umfassendere Literaturbeiträge zur Voll-
streckung in den Pflichtteilsanspruch gibt es jedenfalls kaum.4

Monographisch hat sich Caroline (Meller-)Hannich mit der Pfändungsbe-
schränkung des § 852 ZPO in ihrer im Jahr 1998 erschienenen Dissertation be-
fasst,5 in welcher jedoch nicht allen sich bei der (Einzel-)Zwangsvollstreckung
in den Pflichtteilsanspruch stellenden Fragen in der gebührenden Tiefe nach-
gegangen wurde und die Fragen der Gesamtvollstreckung in den Pflichtteils-
anspruch nur am Rande angesprochen wurden. Die seit Einführung der Insol-
venzordnung zum Jahr 1999mit der Insolvenz des Pflichtteilsanspruchsinhabers
verbundenen Probleme haben in mehreren Dissertationen mit anderer Schwer-
punktsetzung zwar Erwähnung,6 jedoch keine vertiefte Behandlung gefunden.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Schwierigkeiten der (Einzel-)
Zwangsvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch und der Insolvenz des Pflicht-
teilsanspruchsinhabers im Zusammenhang darzustellen, zu untersuchen und zu
lösen. Hierzu soll aus zwangsvollstreckungsrechtlicher bzw. insolvenzrechtli-
cher Perspektive versucht werden, durch sachgerechte Lösung der sich stellen-
den Einzelfragen dem gesetzgeberischen Bestreben Rechnung zu tragen, zum
einen die Entscheidungsfreiheit des Pflichtteilsanspruchsinhabers und zum an-
deren die Interessen der Gläubiger amZugriff auf den geltend gemachten Pflicht-
teilsanspruch zu wahren. Stets sollen dabei aber die gefundenen Antworten auch
zueinander in Beziehung gesetzt und die Auswirkungen auf parallele Problem-
bereiche bei der Vollstreckung in den Pflichtteilsanspruch miterwogen werden.

Die vorliegende Arbeit soll dabei einerseits einen Beitrag zur wissenschaft-
lichen Diskussion der behandelten Fragen leisten und auch Anstöße für die Lö-
sung allgemeinerer zwangsvollstreckungsrechtlicher und insolvenzrechtlicher
Probleme geben. Andererseits wäre es begrüßenswert, wenn die Arbeit von der
Rechtspraxis als ein Werk verstanden würde, das die bei der (Einzel-)Zwangs-
vollstreckung und der Gesamtvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch auftre-
tenden Schwierigkeiten darstellt, in Zusammenhang setzt und praxistaugliche
Lösungen anbietet.

Bewusst konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf die Behandlung allein
des in § 852 Abs. 1 ZPO geregelten Pflichtteilsanspruchs. Inwiefern die gefun-
denen Lösungen auf die in § 852 Abs. 2 ZPO in Bezug genommenen Ansprü-
che (Rückgewähranspruch des verarmten Schenkers und Zugewinnausgleichs-
anspruch) übertragen werden können, mögen weitere Untersuchungen klären.

RR 2009, 997; BGH, Beschl. v. 25.06.2009 – IX ZB 196/08, NJW-RR 2010, 121; BGH, Beschl.
v. 02.12.2010 – IX ZB 184/09, NJW 2011, 1448; BGH, Beschl. v. 11.06.2015 – IX ZB 18/13,
ZIP 2015, 1595.

4 Immerhin aber etwa Haas/Vogel, FS Bengel/Reimann, 173; Lüke, FS Kanzleiter, 271.
5 Hannich, Die Pfändungsbeschränkung des § 852 ZPO, 1998.
6 Etwa Engelmann, Letztwillige Verfügungen zugunsten Verschuldeter oder Sozialhilfebe-

dürftiger, 2001; Geitner, Der Erbe in der Insolvenz, 2007; Lehmann, Erbrechtlicher Erwerb
im Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren, 2007; Menzel, Entschließungsfreiheiten im
Erbrecht und Drittinteressen, 2008.
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III. Gang der Untersuchung

Ihrem Titel entsprechend ist die Arbeit in drei Hauptteile gegliedert. Während
im ersten – vornehmlich darstellenden – Teil die Merkmale des Pflichtteils-
anspruchs unter besonderer Berücksichtigung der Entscheidungsfreiheit des
Pflichtteilsanspruchsinhabers über die Geltendmachung seines Pflichtteilsan-
spruchs herausgearbeitet werden sollen, wird im zweiten Teil der Arbeit die
(Einzel-)Zwangsvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch behandelt. In diesem
(einzel-)zwangsvollstreckungsrechtlichen Teil werden auch die Tatbestandsvor-
aussetzungen des § 852 Abs. 1 ZPO näher ausgelegt. Der dritte Teil ist sodann
der Insolvenz des Pflichtteilsanspruchsinhabers gewidmet. Die Anfechtung
und die Aufrechnung werden mit ihren je spezifischen Fragestellungen sowohl
im zweiten als auch im dritten Teil der Arbeit erörtert, wobei im Rahmen der
Untersuchung der Insolvenz auf die bei der Behandlung der (Einzel-)Zwangs-
vollstreckung gefundenen Ergebnisse weitgehend zurückverwiesen werden
kann.

Freilich beeinflussen sich die Überlegungen zur (Einzel-)Zwangsvollstre-
ckung und zur Gesamtvollstreckung wechselseitig und es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass Erkenntnisse zum Umgang mit dem Pflichtteilsanspruch in der Insol-
venz des Pflichtteilsanspruchsinhabers auch für die Lösung der bei der (Einzel-)
Zwangsvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch auftretenden Probleme vonBe-
deutung sein können. So hat etwa der Bundesgerichtshof die Pfändbarkeit des
Pflichtteilsanspruchs vor Erfüllung der Voraussetzungen des § 852 Abs. 1 ZPO
aus einer zum Pflichtteilsanspruch im Konkurs vertretenen Auffassung herge-
leitet.7 Zudem kommt insbesondere der Insolvenzanfechtung in der Rechtspra-
xis und im Schrifttum deutlich größeres Gewicht zu als der Einzelgläubigeran-
fechtung nach dem Anfechtungsgesetz. Dennoch erscheint es vorzugswürdig,
zunächst die (Einzel-)Zwangsvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch und so-
dann die sich bei der Insolvenz des Pflichtteilsanspruchsinhabers stellenden Fra-
gen zu behandeln.8 Zum einen entspricht der Schluss von der (Einzel-)Zwangs-
vollstreckung auf die Gesamtvollstreckung nämlich der gesetzlichen Systematik
des § 36 Abs. 1 InsO und zum anderen bietet es sich auch von der Sache her an,
zunächst nur die Vollstreckung durch einen einzelnen Gläubiger in den Blick
zu nehmen, bevor die dazu gefundenen Lösungen unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung der Insolvenzgläubiger auf die Gesamtvoll-
streckung im Insolvenzverfahren bezogen werden können.

Des Näheren sollen im Rahmen des ersten Teils der Arbeit in § 1 die cha-
rakteristischen Merkmale der in den §§ 2303 ff. BGB geregelten Pflichtteilsan-
sprüche überblicksartig dargestellt werden, um so eineGrundlage für die weitere
Untersuchung zu schaffen. In § 2 sind die verfassungsrechtliche Dimension des

7 BGH, Urt. v. 08.07.1993 – IX ZR 116/92, BGHZ 123, 183 (Juris-Rn. 15 = S. 189). Vgl. da-
zu auch Lüke, FS Kanzleiter, 271 (278).

8 So auch das Vorgehen bei Lüke, FS Kanzleiter, 271 (272 ff.).
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Pflichtteilsrechts, dessen rechtspolitische Rechtfertigung und dessen rechtstat-
sächliche Relevanz zu erörtern. § 3 ist der Entscheidungsfreiheit des Pflicht-
teilsanspruchsinhabers über die Geltendmachung seines Pflichtteilsanspruchs
gewidmet; untersucht wird, welche Motive der Pflichtteilsanspruchsinhaber für
die Nichtgeltendmachung haben kann und inwiefern durch Pflichtteilsstrafklau-
seln, durch das Unterhaltsrecht und durch das Sozialrecht Obliegenheiten zur
(Nicht-)Geltendmachung begründet werden können; ferner werden die Auswir-
kungen der Überleitung und des Übergangs des Pflichtteilsanspruchs auf Sozi-
alleistungsträger aufgezeigt.

Im zweiten Teil der Arbeit ist in § 4 zuvorderst und vor allem die Einschrän-
kung der (Einzel-)Zwangsvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch durch § 852
Abs. 1 ZPO in den Blick zu nehmen. Ausgehend von der Entstehungsgeschichte
und dem Zweck des § 852 Abs. 1 ZPO sind dessen Merkmale „Der Pflichtteils-
anspruch“, „der Pfändung nur unterworfen“ und „durch Vertrag anerkannt oder
rechtshängig geworden“ auszulegen. ImRahmen der Behandlung desMerkmals
„der Pfändung nur unterworfen“ sind dabei die Zulässigkeit und die Geboten-
heit der von der höchstrichterlichen Rechtsprechung im Jahr 1993 geschaffe-
nen Figur der Pfändung eines in seiner zwangsweisen Verwertbarkeit aufschie-
bend bedingten Anspruchs zu untersuchen, bevor der sich daraus ergebende Ab-
lauf der Zwangsvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch sowie die Rechtswir-
kungen der Zwangsvollstreckung – insbesondere in Bezug auf die Befugnisse
des Pflichtteilsanspruchsinhabers zur Geltendmachung des Anspruchs – erörtert
werden können. Wann ein Pflichtteilsanspruch im Sinne des § 852 Abs. 1 ZPO
„durch Vertrag anerkannt oder rechtshängig geworden ist“ und inwiefern auch
eine Verfügung über den Pflichtteilsanspruch diese Voraussetzungen erfüllt, ist
im Übrigen gleichermaßen für die (Einzel-)Zwangsvollstreckung wie für die
Gesamtvollstreckung in den Pflichtteilsanspruch von Bedeutung. In § 5 wird
die Einzelgläubigeranfechtung nach dem Anfechtungsgesetz untersucht, wobei
insbesondere der Frage nachzugehen ist, ob auch eine vor anderweitiger Erfül-
lung der Voraussetzungen des § 852 Abs. 1 ZPO erfolgende Verfügung über den
Pflichtteilsanspruch die Gläubiger benachteiligen kann. Neben der herrschenden
Meinung soll dabei auch einem alternativenAnsatz Raum gegebenwerden, dem-
zufolge die Weggabe unpfändbarer Gegenstände stets gläubigerbenachteiligend
ist. Ist die Möglichkeit einer Gläubigerbenachteiligung geklärt, können sodann
die in Betracht kommenden Rechtshandlungen – insbesondere der Verzicht und
die Nichtgeltendmachung des Pflichtteilsanspruchs bis zur Verjährung – auf ih-
re gläubigerbenachteiligende Wirkung hin untersucht werden. In einem kurzen
§ 6 ist schließlich zu erörtern, unter welchen Voraussetzungen der Schuldner des
Pflichtteilsanspruchs gegen den Pflichtteilsanspruch aufrechnen kann.

Nach Behandlung der (Einzel-)Zwangsvollstreckung in den Pflichtteilsan-
spruch kann im dritten Teil der Arbeit der Gesamtvollstreckung in den Pflicht-
teilsanspruch nachgegangen werden. In § 7 ist zunächst die hierfür grundlegen-
de Frage nach der Zugehörigkeit des Pflichtteilsanspruchs zur Insolvenzmasse
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zu beantworten, bevor im anschließenden § 8 die Rechtsfolgen der Insolvenzbe-
fangenheit des Pflichtteilsanspruchs imEinzelnen zu thematisieren sind. Dort ist
zu untersuchen, wie trotz Insolvenzbefangenheit die Voraussetzungen des § 852
Abs. 1 ZPO noch erfüllt werden können, welche sonstigen Befugnisse dem insol-
venten Pflichtteilsanspruchsinhaber in Bezug auf seinen Pflichtteilsanspruch zu-
stehen und inwiefern eine Pflicht oder Obliegenheit – insbesondere im Rahmen
des Restschuldbefreiungsverfahrens – zur Geltendmachung des Pflichtteilsan-
spruchs bestehen kann. Schließlich ist auf die Verwertung des insolvenzbefan-
genen Pflichtteilsanspruchs durch den Insolvenzverwalter einzugehen. § 9 ist
der Insolvenzanfechtung gewidmet, wobei grundsätzlich auf § 5 zur Einzelgläu-
bigeranfechtung verwiesen werden kann und nur noch die spezifischen Merk-
male der Insolvenzanfechtung herauszuarbeiten sind. Auch hier soll alternative
Ansatz Beachtung finden, der eine Gläubigerbenachteiligung durch die Wegga-
be unpfändbarer Gegenstände bejaht. Schließlich ist in einem wiederum kurzen
§ 10 darzustellen, welchen Besonderheiten die Aufrechnung gegen den Pflicht-
teilsanspruch in der Insolvenz des Pflichtteilsanspruchsinhabers unterliegt.

In einem Schlussteil sollen schließlich die gefundenen Ergebnisse zusam-
mengefasst und Ausblicke auf weitere Aspekte der Thematik dieser Arbeit ge-
geben werden. Ganz am Ende werden die aus der Arbeit folgenden Ergebnisse
in Form von Thesen zur Diskussion gestellt.



Erster Teil:

Der Pflichtteilsanspruch

Bevor der Pflichtteilsanspruch hinsichtlich seiner Besonderheiten bei der Einzel-
und der Gesamtvollstreckung beleuchtet werden kann, soll zunächst der Pflicht-
teilsanspruch als solcher umrissen werden. Darzustellen sind die Charakteris-
tika der im BGB geregelten Pflichtteilsansprüche, die verfassungsrechtliche,
rechtspolitische und rechtstatsächliche Bedeutung des Pflichtteilsrechts und der
Grundsatz der Entscheidungsfreiheit des Pflichtteilsanspruchsinhabers über die
Geltendmachung seines Pflichtteilsanspruchs mit seinen möglichen Einschrän-
kungen.

§ 1 Die Pflichtteilsansprüche des BGB

I. Überblick

Geregelt ist das Recht des Pflichtteils im fünften Abschnitt des fünften Buches
des BGB (§ 2303 – § 2338 BGB). Dabei wird dem Pflichtteilsberechtigten ein
Gesamtpflichtteil gewährt, der sich aus dem ordentlichen Pflichtteilsanspruch
(§ 2303 – § 2309 BGB) und dem Pflichtteilsergänzungsanspruch (§ 2325 –
§ 2331 BGB) zusammensetzt. Während der ordentliche Pflichtteilsanspruch
nach dem realen Nachlass zu berechnen ist, richtet sich der Pflichtteilsergän-
zungsanspruch nach dem fiktiven Nachlass, der sich bei Hinzurechnung er-
gänzungspflichtiger Schenkungen ergibt.1 Beide Ansprüche weisen zahlreiche
Gemeinsamkeiten auf, sodass es in vielerlei Zusammenhängen gerechtfertigt
ist, von „dem Pflichtteilsanspruch“ als Oberbegriff für den ordentlichen Pflicht-
teilsanspruch und den Pflichtteilsergänzungsanspruch zu sprechen.2

Dem Pflichtteilsanspruch als Anspruch im Sinne des § 194 Abs. 1 BGB
vorgelagert ist das in einer familienrechtlichen Beziehung mit dem Erblasser
begründete Rechtsverhältnis, aus dem mit dem Tod des Erblassers unter ge-
wissen Voraussetzungen ein Pflichtteilsanspruch entsteht; dieses Rechtsverhält-

1 Müller, in: BeckOK-BGB, § 2303 Rn. 1.
2 Mayer, in: BeckOK-BGB, § 2325 Rn. 2. Soweit in dieser Arbeit nicht ausdrücklich unter-

schieden wird, wird mit „dem Pflichtteilsanspruch“ somit sowohl auf den ordentlichen Pflicht-
teilsanspruch als auch auf den Pflichtteilsergänzungsanspruch Bezug genommen.
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nis wird bisweilen Pflichtteilsrecht genannt.3 Da jedoch auch das den Pflicht-
teil regelnde Rechtsgebiet als Pflichtteilsrecht bezeichnet wird,4 empfiehlt es
sich, für das dem Pflichtteilsanspruch vorgelagerte Rechtsverhältnis eher von
der Pflichtteilsberechtigung zu sprechen. Bereits zu Lebzeiten des Erblassers ist
diese Pflichtteilsberechtigung von rechtlicher Relevanz und kann etwa Gegen-
stand einer Feststellungsklage,5 eines Erbverzichtsvertrags mit dem Erblasser
nach § 2346 BGB oder eines schuldrechtlichen Vertrags unter Lebenden nach
§ 311b Abs. 5 Satz 1 BGB sein.6

Ihre letzte größere Modifikation haben die Regelungen des BGB zum
Pflichtteil durch das Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts
vom 24. September 2009 erfahren (Erbrechtsreform 2009).7 Diese Reform
hat zwar die Grundzüge wie etwa den Kreis der Pflichtteilsberechtigten oder
die Höhe des Pflichtteilsanspruchs nicht angetastet. Mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2010 hat sie aber doch Änderungen insbesondere für die Bereiche der
Pflichtteilsansprüche von mit Beschränkungen oder Beschwerungen einge-
setzten Erben, der Pflichtteilsergänzungsansprüche bei Schenkungen und der
Möglichkeiten zur Entziehung des Pflichtteils mit sich gebracht.8 Sofern diese
Änderungen für den Fortgang der Untersuchung nicht von Bedeutung sind,
kann sich die Darstellung auf die geltende Rechtslage beschränken und Über-
gangsregelungen außer Betracht lassen. Unberücksichtigt bleiben aus demsel-
ben Grund auch die (Übergangs-)Regelungen zu dem ehemals in § 1934a –
§ 1934e BGB a.F. vorgesehenen vorzeitigen Erbausgleich.

Entsprechend anwendbar sind die für den Pflichtteilsanspruch geltendenVor-
schriften nach der gesetzlichen Anordnung in § 1511 Abs. 2 Satz 2 BGB auf den
Anspruch des ausgeschlossenen Abkömmlings aus § 1511 Abs. 2 Satz 2 BGB,
der entsteht, wenn ein Ehegatte für den Fall der Beendigung der Ehe durch sei-
nen Tod einen gemeinschaftlichen Abkömmling durch letztwillige Verfügung
nach § 1511 Abs. 1 BGB von der fortgesetzten Gütergemeinschaft ausschließt.
Da sich bei diesem als „Quasi-Pflichtteil“ bezeichneten Anspruch für die hier in-
teressierenden Zusammenhänge keine Besonderheiten ergeben, sei auf die Dar-
stellung dieses Anspruchs in der Literatur verwiesen.9

3 BGH, Urt. v. 13.11.1996 – IV ZR 62/96, BGHZ 134, 60 (Juris-Rn. 15 = S. 64 f.); Leipold,
Rn. 821a; Muscheler, Erbrecht, Rn. 4098; Lange, in: MünchKomm-BGB, § 2303 Rn. 15.

4 Vgl. nurMuscheler, Erbrecht, Rn. 4076.
5 BGH, Urt. v. 06.12.1989 – IVa ZR 249/88, BGHZ 109, 306 (Juris-Rn. 5 f. = S. 308);

Klumpp, ZEV 1998, 123 (123).
6 Muscheler, Universalsukzession, S. 154 f.; Muscheler, Erbrecht, Rn. 4088, 4098; Lange,

in: MünchKomm-BGB, § 2303 Rn. 15.
7 BGBl. 2009 I S. 3142 (Nr. 63).
8 Vgl. etwa Leipold, Rn. 821b; Muscheler, Erbrecht, Rn. 4089; Müller, in: BeckOK-BGB,

§ 2303 Rn. 8 f.
9 Etwa Hausch, in: jurisPK-BGB, § 1511 Rn. 19 ff.; Kanzleiter, in: MünchKomm-BGB,

§ 1511 Rn. 4; Siede, in: BeckOK-BGB, § 1511 Rn. 4; Thiele, in: Staudinger, Neubearb. 2007,
§ 1511 Rn. 17 f.
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II. Voraussetzungen

Mit dem Tod des Erblassers erwachsen Pflichtteilsansprüche allen denjenigen,
die pflichtteilsberechtigt sind und die in ihrer Teilhabe am Nachlass durch den
Erblasser beeinträchtigt worden sind.

1. Pflichtteilsberechtigung

Pflichtteilsberechtigt ist, wer zum Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen
gehört, ohne dass die Pflichtteilsberechtigung ausgeschlossen ist.

a) Berechtigter Personenkreis

Nach § 2303 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 BGB setzt sich der pflichtteilsbe-
rechtigte Personenkreis aus den Abkömmlingen, den Eltern und dem Ehegatten
des Erblassers zusammen, wobei dem Ehegatten nach § 10 Abs. 6 LPartG der
(eingetragene) Lebenspartner gleichsteht.

Lebt im Zeitpunkt des Erbfalls ein näherer Abkömmling, so schließt er
nach § 1924 Abs. 2, § 1930 BGB die Pflichtteilsberechtigung der entfernteren
Abkömmlinge und der Eltern aus; kraft gesetzlicher Fiktion als nicht vorhanden
gilt ein näherer Abkömmling, der die Erbschaft ausgeschlagen hat (§ 1953
Abs. 1 BGB), auf sein Erbrecht verzichtet hat (§ 2346 Abs. 1 Satz 2 BGB) oder
für erbunwürdig erklärt worden ist (§ 2344 Abs. 1 BGB). Nach § 2309 BGB
ist die Pflichtteilsberechtigung entfernterer Abkömmlinge oder der Eltern dann
ausgeschlossen, wenn ein näherer Abkömmling den Pflichtteil verlangen kann
oder das ihm Hinterlassene annimmt; den Pflichtteil verlangen kann der nä-
here Abkömmling aber nur, wenn ihm der Pflichtteil nicht entzogen wurde
(§§ 2333 ff. BGB)10 und er nicht für pflichtteilsunwürdig erklärt worden ist
(§ 2345 Abs. 2 BGB).11

Die Pflichtteilsberechtigung des Ehegatten und des Lebenspartners endet
mit dem Verlust des Ehegattenerbrechts nach § 1933 BGB bzw. dem Verlust
des Lebenspartnererbrechts nach § 10 Abs. 3 LPartG.

b) Ausschluss der Pflichtteilsberechtigung

Eine grundsätzlich gegebene Pflichtteilsberechtigung kann ausgeschlossen sein
durch Pflichtteilsentziehung, durch Pflichtteilsunwürdigkeit oder durch Pflicht-
teilsverzicht.

aa) Pflichtteilsentziehung

Liegt einer der Gründe des § 2333 Abs. 1 BGB vor, so kann der Erblasser
dem betreffenden Pflichtteilsberechtigten den Pflichtteil durch letztwillige Ver-

10 BGH, Urt. v. 13.04.2011 – IV ZR 204/09, BGHZ 189, 171 (Rn. 36); Leipold, Rn. 822 Fn. 4.
11 Lange, in: MünchKomm-BGB, § 2309 Rn. 12; Müller, in: BeckOK-BGB, § 2309 Rn. 10.
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fügung in der Form des § 2336 BGB entziehen. Dabei ist nach § 2336 Abs. 2
Satz 1 BGB in der letztwilligen Verfügung auch zumindest der Kern des den Ent-
ziehungsgrund bildenden Sachverhalts anzugeben.12 Die Entziehung ist nach
§ 2337 BGB unwirksam, wenn der Erblasser dem Pflichtteilsberechtigten vor
oder nach der Pflichtteilsentziehung verziehen hat.

Lebt ein Pflichtteilsberechtigter in hohem Maße verschwenderisch oder ist
er stark überschuldet, so kann der Erblasser durch letztwillige Verfügung nach
§ 2338 BGB den Pflichtteil sogenannten Beschränkungen in guter Absicht un-
terwerfen, indem er etwa die gesetzlichen Erben des Abkömmlings als Nacher-
ben oder Nachvermächtnisnehmer bestimmt oder die Verwaltung des Pflichtteils
durch einen Testamentsvollstrecker anordnet. Derartige Beschränkungen ändern
aber nichts an der Pflichtteilsberechtigung des Betroffenen.

bb) Pflichtteilsunwürdigkeit

Für sämtliche Pflichtteilsberechtigte ist die Pflichtteilsberechtigung nach
§ 2345 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB ausgeschlossen, wenn sie sich einer der
in § 2339 Abs. 1 BGB bezeichneten und zur Erbunwürdigkeit führenden
Verfehlungen schuldig gemacht haben und der Pflichtteilserwerb nach den
§§ 2340 ff. BGB angefochten wird.

cc) Pflichtteilsverzicht

Ausgeschlossen ist die Pflichtteilsberechtigung schließlich, wenn ein Pflicht-
teilsberechtigter durch Erbvertrag mit dem Erblasser – gegebenenfalls gegen
Abfindung – auf sein gesetzliches Erbrecht (§ 2346 Abs. 1 Satz 1 BGB) oder
zumindest auf sein Pflichtteilsrecht (§ 2346 Abs. 2 BGB) verzichtet hat.

2. Beeinträchtigung in der Beteiligung am Nachlass

Für die Entstehung eines Pflichtteilsanspruchs muss der Pflichtteilsberechtig-
te durch den Erblasser komplett übergangen oder in anderer Weise in seiner
erbrechtlichen Position beeinträchtigt worden sein. Liegt der Beeinträchtigung
des Pflichtteilsberechtigten durch den Erblasser eine Verfügung von Todes we-
gen zugrunde, kann dies zu einem ordentlichen Pflichtteilsanspruch führen. Er-
folgt die Beeinträchtigung dadurch, dass der Erblasser vor seinem Tod Vermö-
gen verschenkt, kann ein Pflichtteilsergänzungsanspruch entstehen.

12 BGH, Urt. v. 27.02.1985 – IVa ZR 136/83, BGHZ 94, 36 (Juris-Rn. 19 f. = S. 40–42);
gebilligt durch BVerfG, Beschl. v. 11.05.2005 – 1 BvR 62/00, NJW 2005, 2691; Leipold,
Rn. 857.


